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Abkürzungen und Zitierweise 

Die Abkürzungen richten sich für Deutschland nach Kirchner, Abkürzungs-
verzeichnis der Rechtssprache (3. Aufl. 1983), und für die USA nach A Uni-
form System of Citation (13. Aufl. 1981); vgl. auch RabelsZ, Gesamtregister 
für Jahrgang 35 - 44 und Zeitschriftenverzeichnis (1985). 

Die amerikanischen Entscheidungen sind, soweit möglich, nach ihrer Fund-
stelle im National Reporter System der West Publishing Co. zitiert, im übrigen 
nach dem Products Liability Reporter des Commerce Clearing House, Inc. 
Klammerzusätze beziehen sich bei bundesgerichtliehen Entscheidungen auf 
den Gerichtsbezirk (ohne Angabe = Circuit Court, sonst Angabe des 
Distriktsgerichts) und das angewendete Recht. Bei einzelstaatlichen Entschei-
dungen bezeichnet die bloße Angabe des Staates das jeweils höchste Gericht 
(i. e. im Regelfall der Supreme Court, teilweise, z. B. in New York, der Court 
of Appeals); sonst ist die Instanz vermerkt. 

2 Pfeifer 





Einleitung 

Das Produkthaftungsrecht tritt in eine neue Phase seiner Entwicklung ein. 

In Deutschland und Buropa steht zum Vollzug der am 25.7.1985 vom Mini-
sterrat der Europäischen Gemeinschaften verabschiedeten EG-Richtlinie zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften über die Haftung für fehlerhafte Produkte1 

eine gesetzliche Reform an. 
In den USA, deren Gerichte über die Rechtsvergleichung in den sechziger 

Jahren den Anstoß zur Entwicklung eines spezifischen Problembewußtseins 
für die Produkthaftung in Deutschland gegeben und die weitere Entwicklung 
auf diesem Wege stets befruchtet haben, ist seit einigen Jahren von einer Krise 
des Produkthaftungsrechts die Rede. Um dieser zu begegnen, setzte die ame-
rikanische Bundesregierung im Jahre 1976 eine interministerielle Arbeits-
gruppe (Interagency Task Force) ein, die 1977 mehrere Studien veröffent-
lichte, auf deren Grundlage im Jahre 1979 ein Model Uniform Product Liabi-
lity Act (UPLA) den Einzelstaaten zur Annahme empfohlen wurde2. Ab 1979 
brachten Mitglieder des Senats Entwürfe eines Bundesprodukthaftungsgeset-
zes mit dem Ziel in den Kongreß ein, eine Rechtsvereinheitlichung unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der Interagency Task Force zu erreichen. 
Unter ihnen wurde die sog. Kasten Bill, deren in den 98. Kongreß einge-
brachte Fassung im März 1984 eine Mehrheit im Wirtschaftsausschuß des 
Senats erreichte3, am stärksten beachtet. Die Erfolgsaussichten dieser Vor-
schläge sind noch ungewiß. Wichtig sind sie aber schon als Früchte einer insge-
samt in den USA neubelebten Diskussion über die Grundlagen und Grenzen 
der Produkthaftung. 

Die relativ junge Geschichte des Produkthaftungsrechts ist- pars pro toto-
die Geschichte der Bewährung des Verschuldeosprinzips an den Erfordernis-
sen des Haftungsrechts moderner Industriegesellschaften. In Deutschland ver-
anlaBten in den sechziger Jahren Rechtsstreitigkeiten, in denen Verbraucher 
mit Hilfe des Deliktsrechts keinen Schadensersatz für Körperverletzungen 

' ABI. EG Nr. L 210 vom 7. 8. 1985, S. 29. 
z Zweiter Entwurf: 44 F. R. 62714. 
3 Senate Report No. 98- 476, abgedruckt bei Frumer/Friedman II A § 16 F. Der 

Gesetzentwurf (S. 44) kam im Plenum des 98. Kongresses allerdings nicht mehr zur 
Abstimmung. Eine unwesentlich geänderte Vorlage an den 99. Kongreß (S. 100) fand 
am 16. 5. 1985 im Wirtschaftsausschuß des Senats keine Mehrheit. Nachdem nun auch 
diese Legislaturperiode abgelaufen ist (Neuwahlen am 4. 11. 1986), und damit ebenso 
weitere Vorschläge (siehe unten D.l.l.d) zunächst gescheitert sind, bleibt abzuwarten, 
ob eine neue Initiative eingebracht wird. 

z· 



20 Einleitung 

erlangen konnten, die durch mit Fabrikationsfehlern behaftete Produkte ver-
ursacht worden waren, eine umfangreiche Diskussion über die Möglichkeit, 
Produktgeschädigten, die mit dem Hersteller typischerweise kein Vertrags-
band verbindet, durch Konstruktion von Sonderrechtsbeziehungen mit dem 
Ziel zu helfen, ihnen nicht verschuldeosabhängige Anspruchsgrundlagen zur 
Verfügung zu stellen. Diese Versuche wurden zwar weitgehend beendet, 
nachdem der Bundesgerichtshof in der bekannten Hühnerpest-Entscheidung4 

1968 das Deliktsrecht durch eine judizielle Beweislastumkehr hinsichtlich des 
Verschuldeos immanent weiterentwickelt hatte. Mit dieser Wendemarke fand 
aber ein Tatbestandsmerkmal in die sich forthin verselbständigende Entwick-
lung eines Sonderdeliktsrechts der Produkthaftung Eingang, das strukturell 
dem überwunden geglaubten gewährleistungsrechtlichen Ansatz entstammte: 
der "Produktfehler". Sein Vorliegen sollte nach der Konzeption des Hühner-
pesturteils die Beweislastumkehr hinsichtlich des Verschuldeos auslösen, und 
eben ein solcher "Produktfehler" soll nun nach der Konzeption der EG-Richt-
linie der Anknüpfungspunkt einer verschuldeosunabhängigen Herstellerhaf-
tung sein. 

Beinahe unbemerkt blieb bei dieser Entwicklung, daß ein "Produktfehler", 
wenn er nicht dem Fabrikationsbereich entstammt, sich also nicht in einer 
Abweichung von dem durch den Hersteller mit der Serie selbst gesetzten Stan-
dard erschöpft, nicht leicht festzustellen ist, sondern daß in diesem Bereich die 
eigentlichen Schwierigkeiten oft mit der Frage nach einem "Fehler" überhaupt 
erst beginnen. Es könnte sein, daß in diesen Bereichen die Evaluation eines 
Produktfehlers die Feststellung einer objektiven Fahrlässigkeit des Herstellers 
voraussetzt und daß bei Lichte besehen das Verschuldeosprinzip sich insoweit 
doch als das einzig taugliche Zurechnungskriterium erweist. In der Arbeit 
wird die Annahme überprüft, daß die heute wichtigeren Fallgruppen der Kon-
struktions- und der Instruktionsfehler nicht nur auch5, sondern nur auf der 
Grundlage einer verobjektivierten Verschuldeoshaftung befriedigend zu 
bewältigen sind. Dabei wird versucht zu zeigen, daß die Hauptaufgabe des 
modernen Produkthaftungsrechts nicht mehr- wie in den Zeiten, als überwie-
gend um die Behandlung von Fabrikationsfehlern gestritten wurde - in der 
Überwindung der Schwächen, sondern in der Entdeckung der Stärken des 
Verschuldeosprinzips liegt, nämlich in der Erfassung und Beschreibung der 
dem Hersteller jeweils konkret obliegenden Verkehrspflichten. Dann wäre 
die eigentliche dogmatische Realisierung der judiziellen Revolution des Pro-
dukthaftungsproblems nicht in der Hühnerpest-Entscheidung geschehen, son-
dern erst im sog. Derosal-Urtei16 des BGH aus dem Jahre 1981 zu erblicken, 

4 BGH 26. 11.1968, BGHZ 51, 91. 
s Vgl. W. Lorenz , Länderbericht 47; v. Caemmerer, in: lus Privatum Gentium, FS 

Rheinstein li 666; Ficker, FS v. Caemmerer 353f. ; v. Hippel50f., 60. 
6 BGH 17. 3. 1981 - Apfelschorf I bzw. Derosal, BGHZ 80, 196. 
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in dem das Gericht die Beweislastumkehr auf das Vorliegen einer Verkehrs-
pflichtverletzung erstreckt hat. 

Um die Anknüpfung der EG-Richtlinie an den Fehlerbegriff verstehen und 
bewerten zu können, wird eine rechtsvergleichende Untersuchung derjenigen 
Rechtsordnung angestellt, die die Vorreiterfunktion in der Entwicklung einer 
an das Vorliegen eines Produktfehlers anknüpfenden strikten Produkthaftung 
innehatte, nämlich des US-amerikanischen Rechts, genau genommen: der 
Rechte der amerikanischen Einzelstaaten. Dabei wird sich zeigen, daß die 
moderne amerikanische Diskussion diejenige Auseinandersetzung um Sinn 
und Unsinn des Fehlerbegriffs vorweggenommen hat, die jetzt in Europanach 
der Verabschiedung der EG-Richtlinie zu erwarten ist. 

Methodisch geht die vorliegende Arbeit von der These aus, daß sich histori-
sche Entwicklung und Strukturprobleme der Produkthaftung in der Bundesre-
publik Deutschland und den USA trotz aller Unterschiede im System der 
Rechtsdurchsetzung und -findung weitgehend decken. Es wird deshalb eine 
möglichst integrierte Form der Untersuchung gewählt. Insbesondere der 
Reichtum des US-amerikanischen Fallmaterials soll dazu dienen, Probleme, 
die in Deutschland noch nicht vor Gericht gelangt sind, unmittelbar rechtsver-
gleichend zu erörtern. Dies gilt vor allem für die Frage der sog. Entwicklungs-
risiken, die in Deutschland bisher keine nennenswerte praktische Bedeutung 
hatte, in den USA aber im Zuge der Asbestschadensregulierung sowohl prak-
tisch relevant wurde, als auch eine lebhafte Diskussion um das theoretisch 
angemessene Gerüst der Produkthaftung ausgelöst hat. 

Das Erkenntnisinteresse der Arbeit zielt auf eine systematisch befriedi-
gende Strukturierung der wichtigsten Produkthaftungsprobleme insgesamt ab; 
in diesem Rahmen soll über die moderne Rechtsentwicklung in den USA 
unterrichtet und eine Perspektive für den Vollzug der EG-Richtlinie durch 
den deutschen Gesetzgeber eröffnet werden. 


	Vorwort
	Inhaltsübersicht
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungen und Zitierweise
	Einleitung

